
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2024/1229 DER KOMMISSION 

vom 20. Februar 2024

zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/4 des Europäischen Parlaments und des Rates durch 
Festlegung spezifischer Höchstgehalte für die Kreuzkontamination mit antimikrobiellen 
Wirkstoffen in Futtermitteln für Nichtzieltierarten und der Analysemethoden für diese Stoffe in 

Futtermitteln 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2019/4 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über die 
Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von Arzneifuttermitteln, zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 183/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 90/167/EWG des Rates (1), 
insbesondere auf Artikel 7 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EU) 2019/4 enthält besondere Bestimmungen für Arzneifuttermittel und Zwischenprodukte. Es 
wurde festgestellt, dass die Kreuzkontamination von Futtermitteln für Nichtzieltierarten mit antimikrobiellen 
Mitteln das Kernproblem der Union beim Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier und beim Umweltschutz 
darstellt, daher sollte sie vermieden oder so gering wie möglich gehalten werden.

(2) Gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/4 sind von der Kommission delegierte Rechtsakte zur 
Ergänzung der genannten Verordnung zu erlassen, in denen sie für die 24 in Anhang II der genannten Verordnung 
aufgeführten antimikrobiellen Wirkstoffe (im Folgenden die „24 antimikrobiellen Wirkstoffe“) spezielle 
Höchstgehalte für die Kreuzkontamination von antimikrobiellen Wirkstoffen in Futtermitteln für Nichtzieltierarten 
und Analyseverfahren für antimikrobielle Wirkstoffe in Futtermitteln festlegt. Gemäß Artikel 7 Absatz 3 der 
genannten Verordnung müssen die delegierten Rechtsakte, in denen Höchstgehalte für die Kreuzkontamination 
festgelegt werden, auf einer wissenschaftlichen Risikobewertung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsi
cherheit (im Folgenden „EFSA“) beruhen.

(3) Auf Ersuchen der Kommission bewertete die EFSA in Zusammenarbeit mit der Europäischen Arzneimittel-Agentur 
(im Folgenden „EMA“) die spezifischen Konzentrationen der 24 antimikrobiellen Wirkstoffe, die sich aus der 
Kreuzkontamination von Futtermitteln für Nichtzieltierarten, die für zur Lebensmittelerzeugung genutzte Tiere 
bestimmt sind, ergeben und unterhalb derer sie keine Folgen für das Auftreten und/oder die Selektion von 
Resistenzen gegen antimikrobielle Wirkstoffe hätte, die für die Gesundheit von Mensch und Tier relevant sind (im 
Folgenden „antimikrobielle Resistenzen“).

(4) Die EFSA wurde von der Kommission ferner ersucht zu prüfen, bei welchen Werten die 24 antimikrobiellen 
Wirkstoffe eine Wachstumsförderung oder eine Ertragssteigerung bewirken können, wobei zu berücksichtigen ist, 
dass die Verwendung von Antibiotika, die keine Kokzidiostatika und keine Histomonostatika sind, als Futtermittelzu
satzstoffe gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (2) seit dem 1. Januar 2006 eingestellt wurde. Der spezifische Höchstgehalt für jeden antimikrobiellen 
Wirkstoff in Futtermitteln für Nichtzieltierarten sollte unter dem Wert liegen, der eine Wachstumsförderung oder 
eine Ertragssteigerung bewirkt.

(5) Darüber hinaus ersuchte die Kommission das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 eingerichtete 
Referenzlabor (im Folgenden „Referenzlabor“) um eine Empfehlung zu Analysemethoden für die 24 
antimikrobiellen Wirkstoffe in Futtermitteln.
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(1) ABl. L 4 vom 7.1.2019, S. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/4/oj.
(2) Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über Zusatzstoffe zur 

Verwendung in der Tierernährung (ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/2021-03-27).



(6) In ihren 13 Stellungnahmen vom 15. September 2021 zu Höchstgehalten der Kreuzkontamination von 
Futtermitteln für Nichtzieltierarten mit den 24 antimikrobiellen Wirkstoffen (3) (im Folgenden „Stellungnahmen 
vom 15. September 2021“) konnte die EFSA aufgrund fehlender Daten nur für sechs der 24 antimikrobiellen 
Wirkstoffe und nicht für alle relevanten Tierarten spezifische Konzentrationen im Hinblick auf antimikrobielle 
Resistenzen festlegen. Darüber hinaus konnte die EFSA nur für 14 der 24 antimikrobiellen Wirkstoffe Werte 
ermitteln, bei denen eine Wachstumsförderung oder eine Ertragssteigerung eintritt, und auch nicht für alle 
relevanten Tierarten, was ebenfalls auf das Fehlen einschlägiger Daten zurückzuführen ist.

(7) Im April 2022 und Februar 2023 veröffentlichte das Referenzlabor zwei Berichte über die Analysemethoden und die 
niedrigsten erreichbaren Quantifizierungsgrenzen in Futtermitteln für die 24 antimikrobiellen Wirkstoffe (4) (im 
Folgenden „Berichte vom April 2022 und Februar 2023“).

(8) Die spezifischen Konzentrationen im Hinblick auf antimikrobielle Resistenzen, die die EFSA in ihren 
Stellungnahmen vom 15. September 2021 für sechs antimikrobielle Wirkstoffe festgelegt hat, liegen deutlich unter 
den vom Referenzlabor in seinen Berichten vom April 2022 und Februar 2023 festgelegten Quantifizie
rungsgrenzen. Dies bedeutet in der Praxis, dass die spezifischen Konzentrationen nicht messbar sind und sich daher 
von den Mitgliedstaaten gar nicht gemäß Artikel 17 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (5) durchsetzen ließen.

(9) Die niedrigsten Werte der 14 antimikrobiellen Wirkstoffe, für die die EFSA in ihren Stellungnahmen vom 
15. September 2021 eine wachstumsfördernde oder ertragssteigernde Wirkung darlegen konnte, liegen deutlich 
über der Quantifizierungsgrenze für jeweiligen Stoff und sind somit messbar und können von den Mitgliedstaaten 
gemäß Artikel 17 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 durchgesetzt werden. Um eine wachstumsfördernde 
oder ertragssteigernde Wirkung zu vermeiden, sollten die Höchstgehalte der Kreuzkontamination von Futtermitteln 
für Nichtzieltierarten mit antimikrobiellen Wirkstoffen unter den niedrigsten Werten liegen, die eine Wachstums
förderung oder eine Ertragssteigerung bewirken.

(10) Die großen wirtschaftlichen Investitionen und erhöhten Logistikkosten, die mit der Einhaltung der Höchstgehalte der 
Kreuzkontamination von Futtermitteln für Nichtzieltierarten verbunden sind, falls diese Werte sehr niedrig sind, 
dürften zu einer rückläufigen Produktion von Arzneifuttermitteln führen. Darüber hinaus gelangte die EMA in ihrer 
Empfehlung vom 28. August 2020 betreffend Durchführungsmaßnahmen gemäß Artikel 106 Absatz 6 der 
Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates (6) über Tierarzneimittel — wissenschaftliche 
Problemanalyse und Empfehlungen zur Gewährleistung einer sicheren und effizienten Verabreichung von oralen 
Tierarzneimitteln über andere Verabreichungswege als Arzneifuttermittel („Advice on implementing measures 
under Article 106(6) of Regulation (EU) 2019/6 on veterinary medicinal products — scientific problem analysis 
and recommendations to ensure a safe and efficient administration of oral veterinary medicinal products via routes 
other than medicated feed“) (7) zu dem Ergebnis, dass dies auch zum verstärkten Einsatz anderer Wege der oralen 
Verabreichung antimikrobieller Wirkstoffe als über Arzneifuttermittel führen kann, wie etwa der Verabreichung 
durch Aufbringen auf die Oberfläche fester Futtermittel, was das Risiko von Antibiotikaresistenzen erhöhen und die 
Behandlung bestimmter bakterieller Infektionen bei bestimmten Tierarten erschweren kann, weil es keine anderen 
geeigneten Verabreichungswege gibt, etwa in der Aquakultur. Die Höchstgehalte der Kreuzkontamination sollten die 
Produktion von Arzneifuttermitteln, insbesondere durch kleine und mittlere Futtermittelbetriebe, nicht 
beeinträchtigen, indem sie diese praktisch von der Produktion von Arzneifuttermitteln ausschließen, was zu 
Problemen für die öffentliche Gesundheit, die Tiergesundheit und das Tierwohl führen könnte. Daher sollte für 
Kreuzkontaminationen Höchstwerte festgelegt werden, die zwar streng sind, durch die Anwendung bewährter 
Verfahren zur Minimierung von Kreuzkontamination aber auch erreicht werden können. Zusätzlich zu den 
Stellungnahmen vom 15. September 2021 deuten die in den Mitgliedstaaten bei der Anwendung der nationalen 
Rechtsvorschriften gesammelten Erfahrungen darauf hin, dass ein Wert für die Kreuzkontamination von 
Futtermitteln für Nichtzieltierarten in Höhe von 1 % des Wirkstoffs im Arzneifuttermittel einen guten Kompromiss 
zwischen Durchführbarkeit und Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen darstellt. Zwischenprodukte enthalten 
höhere Wirkstoffkonzentrationen als Arzneifuttermittel. Werden Futtermittel für Nichtzieltierarten nach der 
Herstellung, Verarbeitung, Lagerung oder dem Transport von Zwischenprodukten hergestellt, verarbeitet, gelagert 
oder transportiert, sollte daher ein Wert der Kreuzkontamination von 1 % des Stoffes gelten, der in den daraus 
gewonnenen Arzneifuttermitteln enthalten sein darf.
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(3) EFSA Journal 2021;19(10):6852 bis 6865.
(4) Vincent, U., Oliveira Gonçalves, C., Ferrari, L., Bouten, K., Chedin, M., Stroka, J., Pinotti, L. und Von Holst, C., „Determination of 24 
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(7) EMA/CVMP/508559/2019.



(11) Die Höchstgehalte für eine Kreuzkontamination von Futtermitteln für Nichtzieltierarten mit einigen antimikrobiellen 
Wirkstoffen sollten überprüft werden, sobald neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, die es ermöglichen, 
Resistenzen gegen antimikrobielle Wirkstoffe mithilfe durchsetzbarer Höchstgehalte, die durch die Anwendung 
bewährter Verfahren zur Minimierung von Kreuzkontaminationen erreichbar sind, in Futtermitteln für Nichtziel
tierarten weiter zu bekämpfen.

(12) Arzneifuttermittel oder Zwischenprodukte, die für Fische bestimmt sind, enthalten häufig erheblich höhere Dosen 
antimikrobieller Wirkstoffe als Arzneifuttermittel oder Zwischenprodukte, die für andere der Lebensmittel
gewinnung dienende Tiere als Fische bestimmt sind. Darüber hinaus wurden in den Stellungnahmen vom 
15. September 2021 keine Mengen an antimikrobiellen Wirkstoffen ermittelt, die bei Fischen eine Wachstums
förderung oder Ertragssteigerung bewirken. Daher sind strengere spezifische Höchstgehalte der Kreuzkontamination 
von Futtermitteln für Nichtzieltierarten, die für andere der Lebensmittelerzeugung dienende Tiere als Fische 
bestimmt sind, erforderlich, wenn die Kreuzkontamination aus Arzneifuttermitteln oder Zwischenprodukten für 
Fische stammt, um eine wachstumsfördernde oder ertragssteigernde Wirkung bei anderen der Lebensmittel
gewinnung dienenden Tieren als Fischen zu vermeiden. Da diese strengeren spezifischen Höchstgehalte der 
Kreuzkontamination von Futtermitteln für Nichtzieltierarten, die für andere der Lebensmittelgewinnung dienende 
Tiere als Fische bestimmt sind, messbar und von den Mitgliedstaaten durchsetzbar sein sollten, sollten sie auf die 
Quantifizierungsgrenze festgesetzt werden.

(13) Es sollte sichergestellt werden, dass bei Lebensmitteln, die von Tieren gewonnen werden, welche mit Futtermitteln für 
Nichtzieltierarten gefüttert wurden, die in Tabelle 1 im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 der 
Kommission (8) festgelegten Rückstandshöchstmengen eingehalten werden. Daher sollten in dieser Verordnung 
strengere spezifische Höchstgehalte der Kreuzkontamination von Futtermitteln für Nichtzieltierarten mit 
antimikrobiellen Wirkstoffen festgelegt werden, und zwar insbesondere für der Erzeugung von Milch oder Eiern 
dienende Tiere und für Tiere, die kurz vor der Schlachtung stehen. Da diese strengeren spezifischen Höchstgehalte 
der Kreuzkontamination von Futtermitteln für Nichtzieltierarten messbar und von den Mitgliedstaaten durchsetzbar 
sein sollten, sollten sie auf die Quantifizierungsgrenze festgesetzt werden.

(14) Die vom Referenzlabor in den Berichten vom April 2022 und Februar 2023 empfohlenen Analysemethoden sollten 
als Referenzmethoden für die Analyse der 24 antimikrobiellen Wirkstoffe in Futtermitteln verwendet werden. 
Alternative Analysemethoden sollten nur zulässig sein, wenn sie von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
validiert und als gleichwertig angesehen werden.

(15) Den amtlichen Laboratorien, die die Methoden zur Analyse antimikrobieller Wirkstoffe in Futtermitteln anwenden, 
sollte ausreichend Zeit eingeräumt werden, um sich an die Quantifizierungsgrenzen anzupassen und ihre 
Befähigung zur Durchführung solcher Analysemethoden mit allgemein anerkannten Mitteln nachzuweisen, z. B. 
durch Akkreditierung, solide Daten aus einer laborinternen Validierungsstudie oder einer Laboreignungsprüfung, 
die auf eine zeitnahe Akkreditierung abzielen. Deshalb sollte der Geltungsbeginn der vorliegenden Verordnung 
12 Monate nach deren Inkrafttreten liegen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand und Geltungsbereich

Mit dieser Verordnung werden spezifische Höchstgehalte der Kreuzkontamination von Futtermitteln für Nichtzieltierarten 
mit den in Anhang II der Verordnung (EU) 2019/4 aufgeführten antimikrobiellen Wirkstoffen sowie die Analysemethoden 
für diese antimikrobiellen Wirkstoffe in Futtermitteln gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/4 festgelegt.

Artikel 2

Spezifische Höchstgehalte der Kreuzkontamination von Futtermitteln für Nichtzieltierarten mit antimikrobiellen 
Wirkstoffen

(1) Die spezifischen Höchstgehalte der Kreuzkontamination von Futtermitteln für Nichtzieltierarten mit den in 
Anhang II der Verordnung (EU) 2019/4 aufgeführten antimikrobiellen Wirkstoffen werden wie folgt festgesetzt:

a) handelt es sich bei der letzten vor der Herstellung, Verarbeitung, Lagerung oder dem Transport des Futtermittels für 
Nichtzieltierarten hergestellten, verarbeiteten, gelagerten oder transportierten Partie um Arzneifuttermittel, auf 1 % 
des in dieser letzten Partie von Arzneifuttermitteln enthaltenen antimikrobiellen Wirkstoffs bezogen auf einen 
Feuchtigkeitsgehalt von 12 % im Futtermittel für Nichtzieltierarten;
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b) handelt es sich bei der letzten vor der Herstellung, Verarbeitung, Lagerung oder dem Transport des Futtermittels für 
Nichtzieltierarten hergestellten, verarbeiteten, gelagerten oder transportierten Partie um ein Zwischenprodukt, auf 
1 % des antimikrobiellen Wirkstoffs, der in dem aus dieser letzten Partie des Zwischenprodukts gewonnenen 
Arzneifuttermittel enthalten sein soll, bezogen auf einen Feuchtigkeitsgehalt von 12 % im Futtermittel für Nichtziel
tierarten.

(2) Abweichend von Absatz 1 werden die spezifischen Höchstgehalte der Kreuzkontamination von Futtermitteln für 
Nichtzieltierarten mit den in Anhang II der Verordnung (EU) 2019/4 aufgeführten antimikrobiellen Wirkstoffen auf die im 
Anhang der vorliegenden Verordnung festgelegte Quantifizierungsgrenze festgesetzt, wenn das Futtermittel für Nichtziel
tierarten für folgende Tiere bestimmt ist:
a) der Lebensmittelgewinnung dienende Tiere ausgenommen Fische, wenn das Futtermittel für Nichtzieltierarten nach 

der Herstellung, Verarbeitung, Lagerung oder dem Transport von für die Aquakultur bestimmten Arzneifuttermitteln 
oder Zwischenprodukten hergestellt, verarbeitet, gelagert oder transportiert wird;

b) Tiere, solange sie der Erzeugung von Eiern oder Milch für den menschlichen Verzehr dienen;
c) der Lebensmittelgewinnung dienende Tiere, die während des Schlachtzeitraums, der der längsten Wartezeit für die 

Zieltierart entspricht, zur Schlachtung bestimmt sind.

Artikel 3

Analysemethoden für antimikrobielle Wirkstoffe in Futtermitteln

Die Referenzmethoden für die Analyse zur Quantifizierung des Werts der Kreuzkontamination von Futtermitteln für 
Nichtzieltierarten mit jedem der in Anhang II der Verordnung (EU) 2019/4 aufgeführten antimikrobiellen Wirkstoffe 
gemäß Artikel 2 Absätze 1 und 2 der vorliegenden Verordnung sind im Anhang der vorliegenden Verordnung festgelegt.

Es dürfen jedoch alternative Analysemethoden verwendet werden, sofern sie im Einklang mit international anerkannten 
wissenschaftlichen Protokollen validiert wurden, sofern sie geeignet sind, dieselbe Quantifizierungsgrenze, wie sie für 
denselben antimikrobiellen Wirkstoff im Anhang dieser Verordnung festgelegt ist, oder eine niedrigere Quantifizie
rungsgrenze nachzuweisen, und sofern sie von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten als gleichwertig angesehen 
werden.

Artikel 4

Inkrafttreten und Anwendung

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 20. Mai 2025.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 20. Februar 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG 

Höchstgehalte der Kreuzkontamination von Futtermitteln für Nichtzieltierarten gemäß Artikel 2 Absatz 2 und Referenzanalysemethoden für die 
Quantifizierung des Werts der Kreuzkontamination von Futtermitteln mit antimikrobiellen Wirkstoffen gemäß Artikel 3 

Chemikalienklasse Stoffname CAS-Nummer1 EU-Nummer2 Multianalyt- 
Methodea b c

Referenzanalysemethode3 4 5 Höchstgehalte der 
Kreuzkontaminationen von 

Futtermitteln für Nichtzieltierarten 
gemäß Artikel 2 Absatz 2 

(festgesetzt auf die 
Quantifizierungsgrenze)

(μg/kg)

Polymixine (Polypeptid- 
Antibiotika)

Colistin 1264-72-8 — b) LSE — A — C — SPE — E — LC-MS/MS 150 (Colistin A)
300 (Colistin B)

Pyrimidin-Inhibitor der 
Dihydrofolat-Reductase

Trimethoprim 738-70-5 212-006-2 c) LSE — US — A — C — F — LC-MS/MS 
oder LC-HRMS

25

Makrolide

Tylvalosin 63409-12-1 — c) LSE — US — A — C — F — LC-MS/MS 
oder LC-HRMS

100

Tilmicosin 108050-54-0 639-676-2 c) LSE — US — A — C — F — LC-MS/MS 
oder LC-HRMS

100

Tylosin 1401-69-0 215-754-8 c) LSE — US — A — C — F — LC-MS/MS 
oder LC-HRMS

100

Lincosamide Lincomycin 154-21-2 205-824-6 c) LSE — US — A — C — F — LC-MS/MS 
oder LC-HRMS

25

Pleuromutiline

Tiamulin 55297-96-6 259-580-0 c) LSE — US — A — C — F — LC-MS/MS 
oder LC-HRMS

10

Valnemulin 101312-92-9 — c) LSE — US — A — C — F — LC-MS/MS 
oder LC-HRMS

50

Penicilline

Amoxicillin 26787-78-0 612-127-4 c) LSE — US — A — C — F — LC-MS/MS 
oder LC-HRMS

150

Penicillin V 1098-87-9 — c) LSE — US — A — C — F — LC-MS/MS 
oder LC-HRMS

50
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Chemikalienklasse Stoffname CAS-Nummer1 EU-Nummer2 Multianalyt- 
Methodea b c

Referenzanalysemethode3 4 5 Höchstgehalte der 
Kreuzkontaminationen von 

Futtermitteln für Nichtzieltierarten 
gemäß Artikel 2 Absatz 2 

(festgesetzt auf die 
Quantifizierungsgrenze)

(μg/kg)

Aminoglykoside

Apramycin 65710-07-8 265-890-7
253-460-1

a) LSE — A — C — SPE — LC-MS/MS 50

Neomycin 1404-04-2 1404-04-2 a) LSE — A — C — SPE — LC-MS/MS 50

Paromomycin 1263-89-4 — a) LSE — A — C — SPE — LC-MS/MS 50

Spectinomycin 1695-77-8 — a) LSE — A — C — SPE — LC-MS/MS 500

Amphenicole

Florfenicol 73231-34-2 642-986-0 c) LSE — US — A — C — F — LC-MS/MS 
oder LC-HRMS

150

Thiamphenicol 15318-45-3 239-355-3 c) LSE — US — A — C — F — LC-MS/MS 
oder LC-HRMS

200

Kokzidiostatika

Amprolium 137-88-2 204-458-4 c) LSE — US — A — C — F — LC-MS/MS 
oder LC-HRMS

100

a) LSE — A — C — SPE — LC-MS/MS 5

Fluorchinolone

Flumequin 42835-25-6 255-962-6 c) LSE — US — A — C — F — LC-MS/MS 
oder LC-HRMS

25

Oxolinsäure 14698-29-4 238-750-8 c) LSE — US — A — C — F — LC-MS/MS 
oder LC-HRMS

25

Sulfonamide

Sulfamonomethoxin 1220-83-3 624-483-8 c) LSE — US — A — C — F — LC-MS/MS 
oder LC-HRMS

25

Sulfadimethoxin 122-11-2 204-523-7 c) LSE — US — A — C — F — LC-MS/MS 
oder LC-HRMS

25
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Chemikalienklasse Stoffname CAS-Nummer1 EU-Nummer2 Multianalyt- 
Methodea b c

Referenzanalysemethode3 4 5 Höchstgehalte der 
Kreuzkontaminationen von 

Futtermitteln für Nichtzieltierarten 
gemäß Artikel 2 Absatz 2 

(festgesetzt auf die 
Quantifizierungsgrenze)

(μg/kg)

Tetracycline

Chlortetracyclin 57-62-5 200-341-7 c) LSE — US — A — C — F — LC-MS/MS 
oder LC-HRMS

100

Doxycyclin 564-25-0 209-271-1 c) LSE — US — A — C — F — LC-MS/MS 
oder LC-HRMS

100

Tetracyclin 60-54-8 200-481-9 c) LSE — US — A — C — F — LC-MS/MS 
oder LC-HRMS

100

Oxytetracyclin 79-57-2 — c) LSE — US — A — C — F — LC-MS/MS 
oder LC-HRMS

100

(1) Chemical Abstracts Service.

(2) Nummer der Europäischen Union — nicht für alle Stoffe verfügbar.

(3) Extraktionsmethoden:

— LSE — Flüssig-Fest-Extraktion,

— US — Ultraschall-Extraktion,

— A — Rührextraktion.

(4) Reinigungsverfahren:

— C — Zentrifugieren,

— SPE — Festphasenextraktion,

— E — Verdampfung, erneutes Lösen,

— F — Filtration.

(5) Analysemethoden:

— LC-MS/MS — Flüssigchromatografie mit Tandem-Massenspektrometrie,

— LC-HRMS — Flüssigchromatografie gekoppelt mit hochauflösender Massenspektrometrie.

a): Multianalyt-Methode für die Aminoglycoside und Amprolium.

b): Multianalyt-Methode für die Polymixine Colistin A und B.

c): Multianalyt-Methode für Trimethoprim, Amprolium, Lincomycin, die Makrolide, die Pleuromutiline, die Penicilline, die Amphenicole, die Fluorchinolone, die Sulfonamide und die 
Tetracycline.
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